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Bebauungsplan "Baumeister-, Finter-, Ettlinger, Kriegs- und Meidingerstraße  (Staatsthea-
ter), Karlsruhe-Südstadt, Behördenbeteiligung § 4 Abs. 2 BauGB, Bezug: Ihre E-Mail vom 16. 
Oktober 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Plangebiet ist mit Verkehrslärmimmissionen vorbelastet, die im Plangebiet Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich machen. Ausgehend von der fachlichen Richtigkeit des 
schalltechnischen Gutachtens der ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH vom 28.10.2020 (In-
dex 5), die vom Umwelt- und Arbeitsschutz geprüft wurde und in das unsere Anre-
gungen ebenfalls eingeflossen sind, ist eine diesbezügliche Konfliktlösung mittels pas-
sivem Schallschutz (Ziffer 9.4 der Festsetzungen) aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
grundsätzlich schlüssig, da aktive Maßnahmen hier offensichtlich ausscheiden.  
 
Hinsichtlich der Auswirkungen der Planung auf die Umgebung, zeigt das Schallgutach-
ten schlüssig auf, dass weder von den haustechnischen Anlagen, noch dem Zu- und 
Abfahrtsverkehr im Plangebiet unzumutbare Geräuschimmissionen für die Nachbar-
schaft zu erwarten sind. Die an der Meidingerstraße gelegenen Parkplätze sind zu dif-
ferenzieren in 15 öffentliche Parkplätze (P1) im Straßenraum und sechs anlagenbezo-
gene (private) Stellplätze auf dem Theatergelände (P2 und P3). Für erstere, die auch 
bereits vorhanden sind, hat die gutachterliche Beurteilung nach RLS-90/DIN 18005 er-
geben, dass die Beurteilungspegel mit 34,9 dB(A) tags und 32,2 db(A) nachts unter-
halb der Immissionsrichtwerte liegen; Geräuschspitzen (Türenschlagen etc.) finden hier 
keine Berücksichtigung. Bei den nach TA Lärm zu beurteilenden Stellplätzen P2/P3 hal-
ten die Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte zwar ebenfalls ein, jedoch liegen 
kurzzeitige Geräuschspitzen nachts am Immissionsort Meidingerstr. 9 (geringfügig) 
über den nach TA Lärm zulässigen Richtwerten von 60 dB(A). Sofern die Nutzung der 
Parkplätze nur durch Sicherheitspersonal (Theaterarzt, Feuerwehr, Rettungsdienst 
usw.) erfolgt und sich durch den eingeschränkten Nutzerkreis die Abfahrten in der 
Nachtzeit auf maximal sechs beschränken, sind die hierfür erwarteten Überschreitun-
gen von 0,3 dB(A) unseres Erachtens zumutbar. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 
der östlich der heutigen Theatergebäude befindliche oberirdische Theaterparkplatz im 
Zuge der Planung vollständig wegfällt. Eine nächtliche Nutzung der sechs verbleiben-
den Stellplätze P2/P3 durch andere Fahrzeuge nach Wegfahrt des Sicherheitspersonals 
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muss durch wirksame Maßnahmen ausgeschlossen werden, dies kann in der Bauge-
nehmigung geregelt werden. Die Festsetzung Ziffer 9.2 könnte unseres Erachtens ent-
fallen.  
 
Die Ziffer 9.1 der Festsetzungen (Ziffer 13.1 im Schallgutachten) halten wir für ent-
behrlich, da die Details im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind bzw. dort ge-
prüft werden.   
 
Die Festsetzung Ziffer 9.3 sollte mit Blick der im Zuge der letzten Überarbeitung des 
Schallgutachtes geänderten Ziffer 13.3 (1. Absatz) im Schallgutachten an diese ange-
passt werden.  
 
Einwände oder sonstige Anregungen haben wir nicht.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 

 


